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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober und Freunde vom 17. April 1991, 

Zl. 842/J-NR/91. "Bau der Umfahrung GrUnburg 

bzw. andere verkehrspolitische Maßnahmen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Nach dem Bundesministeriengesetz besitzt der Bundesminister 

fUr öffentliche Wirtschaft und VerJtehr die Kompetenz in der 

Verkehrspolitik, während der Bundesminister fUr wirtschaftli

che Angelegenheiten die Kompetenz der Bundesstraßenverwaltung 

innehat, damit fUr Planung, Bau und Erhaltung von Bundesstra
ßen zuständig ist. Die von Ihnen angesprochene Umfahrung von 

GrUnburg an der B 140 Steyrtal Bundesstraße ist ein Bundes

straßenprojekt und fällt somit nicht in meine Zuständigkeit. 

Mein Ressort wurde in keiner Weise in die Planung einer Umfah

rung von GrUnburg eingebunden, weshalb Uber die Planung von 

mir keine Aussage gemacht werden kann. Dies betrifft sämtliche 

aufgeworfenen Fragen der schriftlichen Anfrage. 

Wien, sm 5 . Juni 1991 
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